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Baugrenze

Grundflächenzahl

Geschossflächenzahl

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

H :\B ur gsa lach \ 22 -0 92_BG  P f r aun f e ld  N r .  7  Langes  Fe ld \ G eo \B G_P fr aun f e ld .G V P    FZO :00_B -P lan_V a1_E n tw ur f      P lo tb ox :B- P l an      P lang r öße : 49 ,5  cm  x  75 ,0  cm

I  I maximale 2 Vollgeschosse als Höchstgrenze

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Offene Bauweise

WH maximal zulässige Wandhöhe laut Regelzeichnung Gebäudetypen

min. 5.0 m

Garagen bzw. Carports und deren Zufahrten,
Stauraum mind. 5.00 m, Standort nicht zwingend festgesetzt

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

ED

73/7

Öffentlicher Weg

Fläche für Regenrückhaltebecken

Verkehrliche Vorbehaltsfläche für künftige Erweiterung

Öffentlicher Versorgungsstreifen , Verkehrsbegleitgrün

SD Satteldach, Dachneigung 27-48°27-48°1 (E+D)

SD 22-34°2 (E+D)

SD 15-30°1 (I I)

VPD 15-30°

,WD

Satteldach, Dachneigung 22-34°

Satteldach und Walmdach, Dachneigung 15-30°

Versetztes Pultdach, Dachneigung 15-30°

Gemeinde

Burgsalach

870m²

5

Pflanzgebot A:
Heckenpflanzung mit Standortbindung auf privaten Flächen

"Langes Feld"
Bebauungsplan Pfraunfeld Nr. 7 

im Ortsteil Pfraunfeld, Gemeinde Burgsalach
Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen

Festsetzungen durch Planzeichen

Art der baulichen Nutzung

WA
Maß der baulichen Nutzung

0.8
0.4

Bauweise, Baugrenzen

Verkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Hinweise durch Planzeichen
Bestehende Grundstücksgrenze

Flurnummern

Höhenschichtlinien581

Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen der Bauparzellen

Ungefähre Grundstücksgrößen

Pflanzgebot B:
Baumpflanzung ohne Standortbindung auf privaten Flächen

Bestehende Wohn- bzw. Nebengebäude

Parzellennummern

Vorgeschlagene Gebäudestellung, nicht zwingend

Grünordnung

Umgrenzung für Flächen für Ausgleichsmaßnahmen i. S. d. Eingriffsregelung

aufgestellt:          12.12.2023

geändert:            

                  
C.  K los,  Dip l. - Ing . 

Dachgestaltung

Private Grünflächen

V O R E N T W U RF

Flächen für die Wasserwirtschaft

O

Öffentliche Grünflächen

Pflanzgebot C:
Baumpflanzung mit Standortbindung auf öffentlichen Flächen

 Baugebiet "Langes Feld" 
 Ausgleichsmaßnahme A1 

RRB

Bebauungsplan Pfraunfeld Nr. 7 "Langes Feld"
im Ortsteil Pfraunfeld, Gemeinde Burgsalach, Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen
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Verfahrensvermerk 

1. Der Gemeinderat von Burgsalach hat in der Sitzung vom __________________ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Auf-
stellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __________________ ortsüblich 
bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den 
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __________________ hat in der Zeit vom
__________________ bis __________________ stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den 
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __________________ hat in der Zeit vom 
__________________ bis __________________ stattgefunden. 

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __________________ wurden die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________________ bis 
__________________ beteiligt. 

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __________________ wurde mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________________ bis __________________ öffentlich ausgelegt. 

6. Die Gemeinde Burgsalach hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __________________ den Bebauungsplan
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __________________ als Satzung beschlossen. 

 Burgsalach, den __________________ 
 
 
 _______________________________ 
    Volker Satzinger, Erster Bürgermeister (Siegel) 

7. Ausgefertigt 

 Burgsalach, den __________________ 
 
 
 _______________________________ 
    Volker Satzinger, Erster Bürgermeister (Siegel) 

  

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am __________________ gemäß § 10 Abs. 3 

Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üb-
lichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

 Burgsalach, den __________________ 
 
 
 _______________________________ 
    Volker Satzinger, Erster Bürgermeister (Siegel) 

Ausgleichsmaßnahme A1

 Ausgleichsmaßnahme A1 
 Fl.-Nr. 1428 (Teilfläche), Gemarkung Pfraunfeld 

 2.700 m² = 16.200 WP 

 Biotop-Nr. 6932-1062-001 


